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Leitsätze des Beschlusses

1. Beamte — Klage— Vorherige Verwaltungsbeschwerde — Unterscheidung von einem An
trag im Sinne von Artikel 90 Absatz 1 des Statuts— Unterscheidung vom Gericht vorzu
nehmen
(Beamtenstatut, Artikel 90 Absätze 1 und 2)

2. Beamte— Klage — Vorherige Verwaltungsbeschwerde — Nichtfristgemäßangefochtene
stillschweigende Ablehnimg eines Antrags — Spätere ausdrückliche Entscheidung — Bestäti
gende Maßnahme — Ausschlußwirkung
(Beamtenstatut, Artikel 90 Absatz 1 und 91)

3. Beamte — Klage— Beschwerende Maßnahme — Begriff— Zwischenbescheid der Verwal
tung auf den Antrag eines Beamten — Ausschluß
(Beamtenstatut, Artikel 90 und 91)

1. Der Umstand, daß ein Beamter ein
Schreiben, das er an die Anstellungsbe
hörde richtet, als Beschwerde qualifiziert,
ist für die Anwendung der Artikel 90 und
91 des Statuts nicht ausschlaggebend, da

die rechtliche Qualifizierung eines
Schreibens als „Antrag" oder „Be
schwerde" allein Sache des Gerichts ist
und nicht vom Willen der Parteien ab
hängt.
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BESCHLUSS VOM 1. 10. 1991 — RECHTSSACHE T-38/91

Ergibt die Untersuchung der Umstände
des Einzelfalls, daß die angebliche Be
schwerde nicht als Beanstandung einer
ihren Verfasser beschwerenden Maß
nahme durch diesen angesehen werden
kann, so ist sie entsprechend ihrer wirkli
chen Natur als Antrag zu behandeln.

2. Die ausdrückliche Ablehnung eines An
trags nach einer stillschweigenden Ableh
nung desselben Antrags ist als bloße be
stätigende Maßnahme anzusehen, die
dem betroffenen Beamten, der die still
schweigende Ablehnung seines Antrags
nicht fristgemäß angefochten hat, keine

neue Frist für die Einlegung einer Be
schwerde eröffnet, die es ihm ermög
lichte, das vorprozessuale Verfahren wei
ter zu betreiben.

3. Als beschwerend sind nur die Maßnah
men anzusehen, die geeignet sind, unmit
telbar eine bestimmte Rechtslage zu be
einträchtigen.

Die Antwort, mit der die Verwaltung
dem Betroffenen mitteilt, daß sein Antrag
geprüft werde, entfaltet keine Rechtswir
kung und kann insbesondere nicht die
Fristen der Artikel 90 und 91 des Statuts
verlängern.

BESCHLUSS DES GERICHTS (Dritte Kammer)
1. Oktober 1991*

In der Rechtssache T-38/91

Dimitrios Coussios, Beamter der Kommission der Europäischen Gemeinschaften,
wohnhaft in Brüssel, Prozeßbevollmächtigter: Rechtsanwalt Jean-Noël Louis,
Brüssel, Zustellungsanschrift: Fiduciaire Myson SARL, 1, rue Glesener, Lu
xemburg,

Kläger,

gegen

Kommission der Europäischen Gemeinschaften, vertreten durch Gian Luigi Valse-
sia, Juristischer Dienst der Kommission, als Bevollmächtigten, Zustellungsbevoll-

* Verfahrenssprache: Französisch.
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